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NEWS

Elektronische Einreichung des Jahresabschlusses
zum Firmenbuch
1 Allgemeines 

Die elektronische Übermittlung von Jahresabschlüssen an das Firmenbuch ist gemäß Unternehmensgesetzbuch (UGB) für Kapitalgesellschaften mit einem Jahresumsatz von über € 70.000,00 verpflichtend. Diese Bestimmung gilt erstmals für die Einreichung von Jahresabschlüssen für Geschäftsjahre, die am 31. Dezember 2007 enden.
Grundsätzlich bestehen zwei Alternativen für die elektronische Einbringung des Jahresabschlusses. Die Einbringung in strukturierter Form über FinanzOnline und die Einbringung als Beilage im Elektronischen Rechtsverkehr.

Voraussetzung für die elektronische Übermittlung, entweder als XML-Datei (FinanzOnline) oder PDF-Datei (elektronischer Rechtsverkehr) ist ein Abbuchungs- und Einziehungsauftrag bei der PSK zugunsten des Oberlandesgerichtspräsidiums Wien. Die Gerichtsgebühren werden dem einreichenden Wirtschaftstreuhänder von seinem Konto abgebucht, der sie seinem Klienten in Rechnung stellt. 

2 Gerichtsgebühren ab 1. September 2008
Laut Novelle zum Gerichtsgebührengesetz beträgt die Eintragungsgebühr nunmehr € 17,00.

2.1 GmbH - Umsatzerlöse über € 70.000,00
Die Gesamtgebühren betragen € 44,00 und setzen sich zusammen aus Eingabengebühr € 34,00 abzüglich € 7,00 und Eintragungsgebühr € 17,00.

2.2 GmbH - Umsatzerlöse unter € 70.000,00
Bei Einreichung in Papierform beträgt die Gesamtgebühr € 51,00 und setzt sich zusammen aus Eingabengebühr von € 34,00 und Eintragungsgebühr von € 17,00.

Bei elektronischer Einreichung ermäßigt sich die Gesamtgebühr auf € 27,00 bestehend aus Eingabengebühr von € 34,00 vermindert um € 7,00.
Als Anreiz zur Einreichung im elektronischen Wege besteht die Befreiung von der Eintragungsgebühr.
3 Voraussetzung für die Befreiung von der Eintragungsgebühr

Bei elektronischer Einreichung ist die Umsatzgrenze (unter € 70.000,00) in der Datei explizit anzuführen. Bei derartigen GmbH besteht die Möglichkeit dies durch Ankreuzen im entsprechenden Formblatt zum Ausdruck zu bringen. Bei der PDF-Einreichung ist ein gesonderter Antrag beizufügen.
4 Erzwingungsstrafen
Bei Nichteinreichung oder nicht in ordnungsgemäßer Form drohen Strafen bis € 3.600,00. Für mittelgroße und große Kapitalgesellschaften bei wiederholter Verletzung bis € 10.800,00 bzw. € 21.600,00.

5 Schulbuchbezug
· Rechnungswesen & Controlling HAK IV: Abschnitt 7 Abschluss der Gesellschaft mit beschränkter Haftung (in den Grundzügen), Kapitel 7.2.8 Elektronische Bilanzeinreichung – E-Bilanz
· Rechnungswesen & Controlling HLW V: Abschnitt 4 Abschluss der Gesellschaft mit beschränkter Haftung (in den Grundzügen), Kapitel 4.2.8 Elektronische Bilanzeinreichung – E-Bilanz

6 Weitere Informationen

Detaillierte Informationen zu diesem Thema können im Internet u.a. unter folgenden Adressen abgerufen werden: 

· Bundesministerium für Finanzen

https://www.bmf.gv.at/EGovernment/FINANZOnline/InformationenfrUnte_3154/Merkblatt_BMJ_Info_JAb_V21_20080916(1).pdf 
· Wirtschaftskammern Österreichs

http://portal.wko.at/wk/format_detail.wk?AngID=1&StID=270709&DstID= 
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